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§ 48 StudFG Nachweise
 StudFG - Studienförderungsgesetz 1992

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Studierende, die in den ersten beiden Semestern, in denen sie zu einem Studium zugelassen waren, in den

ersten beiden Semestern eines Masterstudiums oder in den ersten beiden Semestern eines Doktoratsstudiums

Studienbeihilfe bezogen haben, sind verpflichtet, spätestens in der auf das zweite Semester folgenden

Antragsfrist (§ 39 Abs. 2) Nachweise über ihren Studienerfolg vorzulegen. Dies gilt auch für Studierende, die

erstmals im zweiten Semester Studienbeihilfe bezogen haben.

2. (2)Die Nachweise gemäß Abs. 1 müssen zum Ausschluss der Rückzahlungsverpflichtung wenigstens das halbe

Stundenausmaß jener Nachweise umfassen, die für den weiteren Bezug von Studienbeihilfe gefordert werden.

3. (3)Studierende, die im ersten Semester Studienbeihilfe bezogen haben und danach nicht unmittelbar weiter

studieren, haben zum Ausschluss der Rückzahlungsverpflichtung in der auf das erste Semester folgenden

Antragsfrist (§ 39 Abs. 2) Studiennachweise über Prüfungen und Lehrveranstaltungen aus Pflicht- und

Wahlfächern ihres Studiums im Umfang von sieben ECTS-Punkten vorzulegen.

4. (4)Bezieher von Studienbeihilfe haben der Studienbeihilfenbehörde binnen zwei Wochen nach Kenntnis jeden

Sachverhalt zu melden, der ein Ruhen, eine Verminderung oder ein Erlöschen ihres Anspruches auf

Studienbeihilfe zur Folge hat.
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